
Auszug aus dem Strahlenschutzgesetz (StrlSchG) 
(Bundesgesetzblatt Jahrgang 2017 Teil I Nr. 42, ausgegeben zu Bonn am 03. Juli 2017) 

 
§ 21 StrlSchG 

 

Beendigung des genehmigten oder angezeigten Betriebs oder Umgangs 
 

Wer den genehmigten oder angezeigten Betrieb einer Anlage zur Erzeugung ionisierender 
Strahlung, einer Röntgeneinrichtung oder eines Störstrahlers oder den genehmigten 
Umgang mit radioaktiven Stoffen beendet, hat dies der zuständigen Behörde unverzüglich 
mitzuteilen. 


